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Leistungsbeurteilung 

§ 18. (1) Die Beurteilung der Leistungen der Schüler in den einzelnen Unterrichtsgegenständen hat 
der Lehrer durch Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht sowie durch besondere in die 
Unterrichtsarbeit eingeordnete mündliche, schriftliche und praktische oder nach anderen Arbeitsformen 
ausgerichtete Leistungsfeststellungen zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die 
Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichtes. 

(2) Für die Beurteilung der Leistungen der Schüler sind folgende Beurteilungsstufen (Noten) zu 
verwenden: Sehr gut (1), Gut (2), Befriedigend (3), Genügend (4), Nicht genügend (5). In der 
Volksschule und der Sonderschule sowie an der Neuen Mittelschule kann das Klassenforum oder das 
Schulforum beschließen, dass der Beurteilung der Leistungen durch Noten eine schriftliche Erläuterung 
hinzuzufügen ist. 

(2a) In der 7. und 8. Schulstufe der Neuen Mittelschule haben Leistungsfeststellungen und 
-beurteilungen in den differenzierten Pflichtgegenständen nach den Anforderungen des Lehrplans nach 
grundlegenden und vertieften Gesichtspunkten zu erfolgen. Leistungsfeststellungen haben die Beurteilung 
nach den Anforderungen der grundlegenden oder der vertieften Allgemeinbildung auszuweisen. Die 
Beurteilung im Rahmen der vertieften Allgemeinbildung kann nicht schlechter als „Genügend“ sein und 
setzt voraus, dass die Anforderungen im Bereich der grundlegenden Allgemeinbildung mindestens mit 
„Gut“ zu beurteilen sind, anderenfalls hat lediglich eine Beurteilung nach den Anforderungen der 
grundlegenden Allgemeinbildung zu erfolgen. 

(3) Durch die Noten ist die Selbständigkeit der Arbeit, die Erfassung und die Anwendung des 
Lehrstoffes, die Durchführung der Aufgaben und die Eigenständigkeit des Schülers zu beurteilen. 

(4) Vorgetäuschte Leistungen sind nicht zu beurteilen. 

(5) Das Verhalten des Schülers in der Schule (§ 21) darf in die Leistungsbeurteilung nicht 
einbezogen werden. 

(6) Schüler, die wegen einer körperlichen Behinderung eine entsprechende Leistung nicht erbringen 
können oder durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich gefährdet wären, sind entsprechend den 
Forderungen des Lehrplanes unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen Behinderung bzw. 
gesundheitlichen Gefährdung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, soweit die 
Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird. 
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(7) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung zu bestimmen, bei welchen 
Pflichtgegenständen die äußere Form der Arbeit einen wesentlichen Bestandteil der Leistung darstellt und 
bei der Leistungsbeurteilung mit zu berücksichtigen ist. 

(8) Bei der Beurteilung der Leistungen eines Schülers in Musikerziehung, Bildnerischer Erziehung 
und Werkerziehung (Technisches Werken, Textiles Werken) sowie Bewegung und Sport sind mangelnde 
Anlagen und mangelnde körperliche Fähigkeiten bei erwiesenem Leistungswillen zugunsten des Schülers 
zu berücksichtigen. Dieser Absatz gilt insoweit nicht, als einer der genannten Gegenstände für die 
Aufgabe einer Schulart von besonderer Bedeutung ist. 

(9) Die Leistungen von Schulpflichtigen, die gemäß § 4 Abs. 2 wegen mangelnder Kenntnis der 
Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler aufgenommen worden sind, sind unter Berücksichtigung 
ihrer Sprachschwierigkeiten zu beurteilen. 

(10) Der zuständige Bundesminister hat durch Verordnung nach den Aufgaben der einzelnen 
Schularten und nach der Art der einzelnen Unterrichtsgegenstände nähere Bestimmungen für den Aufbau 
und die Durchführung von Leistungsfeststellungen und die Beurteilung der Leistungen der Schüler zu 
erlassen. 

(11) Wenn die Leistungen von mehr als der Hälfte der Schüler bei einer schriftlichen oder 
graphischen Leistungsfeststellung mit „Nicht genügend“ zu beurteilen sind, so ist sie mit neuer 
Aufgabenstellung ein Mal zu wiederholen. Als Grundlage für die Beurteilung ist in diesem Falle jene 
Leistungsfeststellung heranzuziehen, bei der der Schüler die bessere Leistung erbracht hat. 

(12) Auf Antrag eines Schülers, dessen Muttersprache nicht die Unterrichtssprache der betreffenden 
Schule ist, hat der Schulleiter zu bestimmen, daß hinsichtlich der Beurteilung die Unterrichtssprache an 
die Stelle der lebenden Fremdsprache tritt, wenn eine lebende Fremdsprache als Pflichtgegenstand in der 
betreffenden Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist; der Schüler hat in seiner Muttersprache Leistungen 
nachzuweisen, die jenen eines Schülers deutscher Muttersprache im Pflichtgegenstand Deutsch 
entsprechen, allenfalls auch im Wege von Externistenprüfungen (§ 42), sofern die Durchführung von 
Prüfungen in der betreffenden Sprache möglich ist. Dasselbe gilt sinngemäß für die Pflichtgegenstände 
Kaufmännischer Schriftverkehr, Phonotypie, Textverarbeitung, Kurzschrift und Maschinschreiben. Das 
Jahreszeugnis ist mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Dieser Absatz gilt nicht für 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für Bildungsanstalten für Sozialpädagogik. 

(13) Pflichtpraktika und Praktika außerhalb des schulischen Unterrichtes, verbindliche und 
unverbindliche Übungen sowie therapeutische und funktionelle Übungen sowie Kurse im Zusammenhang 
mit der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes (§ 8 Abs. 2 und 3 des 
Schulpflichtgesetzes 1985) sind nicht zu beurteilen. 


